
1. Geltungsbereich

(1) Diese Geschäftsbedingungen gelten gegenüber Unternehmern, juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen 
(nachfolgend: Kunde).

(2) Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich auf der 
Grundlage dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen. Diese gelten auch für alle 
künftigen Geschäfte mit dem Kunden, sofern es sich um Rechtsgeschäfte glei-
cher oder verwandter Art handelt.

(3) Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen des Kunden werden hiermit wider-
sprochen. Entgegenstehende Einkaufsbedingungen und/oder Allgemeine 
Geschäftsbedingungen (AGB) haben keine Rechtswirksamkeit, auch wenn wir 
nicht ausdrücklich widersprechen.

2. Angebot und Vertragsschluss

(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, es sei denn, dass wir 
diese ausdrücklich als verbindlich bezeichnet haben.

(2) Eine Bestellung des Kunden, die als Angebot zum Abschluss eines Vertrages zu 
qualifizieren ist, können wir innerhalb von zwei Wochen durch Übersendung 
einer schriftlichen Bestätigung oder durch Ausführung der vertraglichen Leis-
tung innerhalb der gleichen Frist annehmen.

(3) Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten 
sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.

3. Lieferung/Abnahmepflichten bei Rahmen- und Abrufaufträgen

(1) Unsere Lieferverpflichtungen stehen unter dem Vorbehalt der richtigen und 
rechtzeitigen Selbstbelieferung, es sei denn, die unrichtige oder verspätete 
Selbstbelieferung ist von uns zu vertreten.

(2) Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen nur dann berechtigt, wenn diese 
für den Kunden nach dem Vertragszweck von Interesse sind und dem Kunden 
dadurch kein erheblicher Mehraufwand entsteht.

(3) Angaben zu Lieferzeiten sind annähernd, sofern nichts anderes mit dem Kun-
den vereinbart ist. Lieferfristen beginnen erst nach vollständiger Klarstellung al-
ler Ausführungseinzelheiten und setzen die rechtzeitige und ordnungsgemäße 
Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden voraus.

(4) Gerät der Kunde mit dem Abruf, der Annahme oder der Abholung der Ware 
in Verzug, sind wir berechtigt, Ersatz des uns entstandenen Schadens zu ver-
langen; mit Eintritt des Annahmeverzuges geht die Gefahr der zufälligen Ver-
schlechterung und des zufälligen Untergangs auf den Kunden über.

 Vorbehaltlich einer anderweitigen individuellen Vereinbarung müssen Rahmen- 
und Abrufaufträge innerhalb von 8 Monaten abgerufen werden, wobei die 
Lieferzeit 3 Monate nicht überschreiten darf. Bei Nichtbeachtung dieser Fristen 
durch den Besteller steht uns das Recht zu, den Auftrag entweder zu streichen 
und Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen oder die rückständige 
Ware zu versenden und zu berechnen.

(5) Im Fall des von uns nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführten Lie-
ferverzuges haften wir für jede vollendete Woche Verzug im Rahmen einer 
pauschalierten Verzugsentschädigung in Höhe von 3 % des Lieferwertes, max. 
jedoch nicht mehr als 15 % des Lieferwertes.

(6) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Kunden wegen eines Lieferver-
zuges bleiben unberührt.

4. Preise und Zahlung/Abtretungsbefugnis-Factoringvorbehalt

(1) Unsere Preise verstehen sich ab Werk oder Lager zzgl. Fracht und der jeweils 
geltenden Umsatzsteuer. Bei unseren Listenpreisen handelt es sich um Brutto-
preise (ohne Rabatte aber zzgl. Umsatzsteuer).

(2) Die für den Transport/Versand übliche Verpackung berechnen wir zu Selbst-
kosten, soweit mit dem Kunden nicht etwas anderes vereinbart ist.

(3) Unsere Rechnungen sind zur Zahlung fällig nach Zugang unserer Rechnung 
oder Forderungsaufstellung innerhalb 8 Tagen mit 2 % Skonto oder innerhalb 
30 Tagen ohne Abzug, spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Empfang der 
Gegenleistung. Danach berechnen wir Jahreszinsen in Höhe von 9 %-Punkten 
über dem jeweiligen Basiszinssatz.

(4) Der Kunde kann gegen unsere Forderungen nur mit unbestrittenen, von uns an-
erkannten und rechtskräftig festgestellten Forderungen oder mit Forderungen, 
die im Gegenseitigkeitsverhältnis zu unserer Forderung stehen, aufrechnen. 
Der Kunde ist zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur befugt, soweit 
sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

(5) Gerät der Kunde mit einer Zahlung in Verzug, gelten die gesetzlichen Regelun-
gen.

(6)  Wir sind berechtigt, die Ansprüche aus unserer Geschäftsverbindung abzutre-
ten.

5. Versand, Gefahrübergang bei Versendung

(1) Wird die Ware auf Wunsch des Kunden an diesen versandt, so geht mit der 
Absendung an den Kunden, spätestens mit Verlassen des Werkes/Lagers die 
Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der 
Ware auf den Kunden über. Dies gilt unabhängig davon, wer die Frachtkosten 
trägt.

(2) Lieferungen ab EURO 500,- Nettowarenwert erfolgen innerhalb der deutschen 
Landesgrenzen verpackungs- und frachtfrei „frei Haus“. Lieferungen unter 
EURO 500,- Nettowarenwert sowie Lieferungen außerhalb der deutschen Lan-
desgrenzen erfolgen unfrei „ab Werk“.

(3) Wird der Versand auf Wunsch des Kunden verzögert, geht die Gefahr mit der 
Meldung der Lieferbereitschaft auf ihn über.

6. Eigentumsvorbehalt

(1) Bis zur endgültigen Bezahlung sämtlicher auf der Grundlage der Geschäfts-
verbindung entstandenen und entstehenden Forderungen bleibt die gelieferte 
Ware unser Eigentum (Vorbehaltsware). Bei mehreren Forderungen oder lau-
fender Rechnung gilt der Eigentumsvorbehalt als Sicherung für die Saldoforde-
rung, auch wenn einzelne Warenlieferungen bereits bezahlt sind.

(2) Im Falle vertragswidrigen Verhaltens des Kunden, z.B. Zahlungsverzug, haben 
wir nach vorheriger Setzung einer angemessenen Frist das Recht, die Vorbe-
haltsware zurückzunehmen. Nehmen wir die Vorbehaltsware zurück, stellt dies 
einen Rücktritt vom Vertrag dar. Wir sind berechtigt, die Vorbehaltsware nach 
Rücknahme zu verwerten. Nach Abzug eines angemessenen Betrages für die 
Verwertungskosten ist der Verwertungserlös mit den uns vom Kunden geschul-
deten Beträgen zu verrechnen.

(3) Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbes. Pfändungen, wird der 
Kunde auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen, 
damit wir unsere Eigentumsrechte durchsetzen können.

(4) Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäfts-
gang zu verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht in Verzug ist. Ver-
pfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem 
Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte 
Handlung) bzgl. der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen tritt der Kunde 
bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an uns ab. Wir ermächtigen 
den Kunden widerruflich, die an uns abgetretenen Forderungen für dessen 
Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Die Einzugsermächtigung erlischt, 
wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nach-
kommt, in Zahlungsschwierigkeiten gerät, ihm gegenüber Zwangsvollstre-
ckungsmaßnahmen ergriffen werden oder über sein Vermögen das gerichtliche 
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Insolvenzverfahren eröffnet oder dessen Eröffnung mangels Masse abgelehnt 
wird.

(5) Verarbeitung oder Umbildung der Ware erfolgen stets für uns als Hersteller, 
jedoch ohne Verpflichtung für uns. Werden die Liefergegenstände mit anderen 
uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Mitei-
gentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Liefergegenstände zu 
den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Werden 
die Liefergegenstände mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen ver-
bunden oder untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Liefergegenstände zu den anderen 
verbundenen oder vermischten Gegenständen. Ist bei der Verbindung oder 
Vermischung die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen, so gilt als 
vereinbart, dass der Kunde uns anteilig das Miteigentum an der neuen Sache 
überträgt. Der Kunde verwahrt das so entstandene Miteigentum für uns.

(6) Wir sind verpflichtet, die uns zustehenden Sicherheiten insoweit freizugeben, 
als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen 
um mehr als 10 % übersteigt; dabei obliegt uns die Auswahl der freizugeben-
den Sicherheiten.

7. Gewährleistung/Höhere Gewalt

(1) Bei Verletzung einer Vertragspflicht stehen dem Kunden uns gegenüber die 
gesetzlichen Rechte nach Maßgabe der folgenden Regelungen zu.

(2) Höhere Gewalt oder sonstige wesentliche Umstände, die wir nicht zu vertreten 
haben (z. B. Betriebsstörungen, Streiks) und die termingemäße Ausführung des 
Auftrages hindern, berechtigen uns, die Erfüllung übernommener Verpflich-
tungen angemessen hinauszuschieben oder, wenn uns die Leistung dadurch 
unmöglich oder unzumutbar  wird, vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzu-
treten.

(3) Bei berechtigter und fristgerechter Mangelrüge hat der Kunde während des 
Gewährleistungszeitraums einen Anspruch auf Nacherfüllung; hinsichtlich der 
Art der Nacherfüllung – Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer man-
gelfreien Sache – steht uns das Wahlrecht zu. Schlägt die Nacherfüllung fehl 
oder sind für den Kunden weitere Nacherfüllungsversuche unzumutbar, so ist 
der Kunde zur Minderung oder zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

(4) Mehrkosten, die im Rahmen von uns geschuldeter Gewährleistung dadurch 
entstehen, dass der Liefergegenstand an einen anderen Ort, als den vertraglich 
vereinbarten Ablieferungsort verbracht worden sind, müssen wir nicht überneh-
men.

(5) Wird der Kunde von seinem Abnehmer oder einem Verbraucher wegen eines 
Mangels der gelieferten Ware, der bereits bei Gefahrübergang vorhanden 
war oder von einem Verbraucher als Endabnehmer reklamiert wurde, in An-
spruch genommen, bleiben die gesetzlichen Rückgriffsansprüche des Kunden 
gegenüber uns nach §§ 478, 479 BGB unberührt.

(6) Schadensersatzansprüche zu den in Ziffer 8 geregelten Bedingungen wegen 
eines Mangels kann der Kunde erst geltend machen, wenn die Nacherfüllung 
fehlgeschlagen ist oder wir die Nacherfüllung verweigern. Das Recht des Kun-
den zur Geltendmachung von weitergehenden Schadensersatzansprüchen zu 
den in Ziffer 8 geregelten Bedingungen bleibt davon unberührt.

(7) Ansprüche gegen uns wegen Mängeln stehen nur dem Kunden zu und sind 
nicht abtretbar.

(8) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt ein Jahr ab Gefahrüber-
gang. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bau-
werke und Sachen für Bauwerke), 478, 479 (Lieferantenregress) und 634 a 
Abs. 1 Nr. 2 BGB (Baumängel) längere Fristen vorschreibt sowie in Fällen der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei einer vorsätzli-
chen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns und bei arglistigem 
Verschweigen eines Mangels sowie im Falle einer Garantie.

8. Haftung

Wir haften für entstehende Schäden lediglich, soweit diese auf einer Verletzung 
einer wesentlichen Vertragspflicht oder auf einem vorsätzlichen oder grob fahr-
lässigen Verhalten von uns, unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 
beruhen. Wird eine wesentliche Vertragspflicht leicht fahrlässig verletzt, so ist un-
sere Haftung auf den vorhersehbaren vertragstypischen Schaden begrenzt. Eine 
wesentliche Vertragspflicht ist bei Verpflichtungen gegeben, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst möglich macht oder auf deren 
Einhaltung der Kunde vertraut hat und vertrauen durfte.
Eine darüber hinausgehende Haftung auf Schadensersatz ist ausgeschlossen. Die 
Haftung wegen schuldhafter Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit nach 
den gesetzlichen Bestimmungen bleibt unberührt. Dies gilt auch für die zwingende 
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz und im Falle einer Garantie.

9.  Schutzrechte, Werkzeuge, Modelle und Zeichnungen

(1) Wir stehen nach Maßgabe der Regelungen in dieser Ziffer 9 dafür ein, dass 
der Liefergegenstand im Land (Staat) des vereinbarten Lieferorts frei von ge-
werblichen Schutzrechten oder Urheberrechten Dritter ist. Lieferort ist mangels 
anderweitiger ausdrücklicher schriftlicher abweichender Vereinbarungen aus-
schließlich der Ort unseres Lieferwerks. Jeder Vertragspartner wird den anderen 
Vertragspartner unverzüglich schriftlich benachrichtigen, falls ihm gegenüber 
Ansprüche wegen der Verletzung solcher Rechte geltend gemacht werden. Die 
Regelung in Satz 1 ist keine Garantiezusage, sondern stellt nur eine Beschaffen-
heitsvereinbarung im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsregelungen dar.

(2) Sollte der Liefergegenstand ein gewerbliches Schutzrecht oder Urheberrecht 
eines Dritten verletzen, werden wir nach unserer Wahl und auf unsere Kosten 
den Liefergegenstand derart abändern oder austauschen, dass keine Rechte 
Dritter mehr verletzt werden, der Liefergegenstand aber weiterhin die vertrag-
lich vereinbarten Funktionen erfüllt, oder aber dem Besteller durch Abschluss 
eines Lizenzvertrages das Nutzungsrecht verschaffen. Gelingt uns dies inner-
halb eines angemessenen Zeitraums nicht, ist der Besteller berechtigt, von dem 
Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis angemessen zu mindern. Etwaige 
Schadensersatzansprüche des Bestellers gegenüber uns unterliegen den Haf-
tungsbegrenzungen gemäß Ziffern 5 und 7 dieser Bedingungen.

(3) Bei Rechtsverletzungen durch von uns gelieferte Produkte anderer Hersteller 
werden wir nach unserer Wahl unsere Ansprüche gegen die Hersteller und 
Vorlieferanten für Rechnung des Bestellers geltend machen oder an den Bestel-
ler abtreten. Ansprüche gegen uns bestehen in diesen Fällen nach Maßgabe 
der Ziffer 8 dieser Bedingungen nur, wenn die gerichtliche Durchsetzung der 
vorstehend genannten Ansprüche gegen die Hersteller und Vorlieferanten er-
folglos war oder, beispielsweise aufgrund einer Insolvenz, aussichtslos ist.

(4) Erfolgen Lieferungen nach Zeichnung, Mustern oder sonstigen Angaben des 
Bestellers und werden hierdurch Schutzrechte Dritter verletzt, trägt der Besteller 
die Verantwortung für die Richtigkeit und dafür, dass die Schutzrechte Dritter 
nicht verletzt werden. Er hat uns insoweit von sämtlichen Ansprüchen eines 
Schutzrechtsinhabers freizustellen, im Falle von Ansprüchen auf Schadenser-
satz jedoch nur, wenn der Besteller nicht nachweist, dass er die Mangelhaf-
tigkeit seiner Angaben oder die Schutzrechtsverletzung nicht zu vertreten hat. 
Wird in einem solchen Fall uns die Fertigung oder Lieferung von Dritten unter 
Berufung auf ein ihnen gehörendes Schutzrecht untersagt, so sind wir nach 
erfolgloser angemessener Fristsetzung gegenüber dem Besteller, ihn den dieser 
zur Beseitigung der Untersagungsverfügung des Dritten aufgefordert worden 
ist, berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Die Geltendmachung eines entspre-
chenden Schadensersatzanspruchs unsererseits gegenüber dem Besteller auf 
der Grundlage gesetzlicher Vorschriften bleibt hierdurch unberührt.

(5)  Kokillen, Modelle, Werkzeuge und Einrichtungen, die für die bestellte Ware 



benötigt werden, werden von uns anteilig oder voll berechnet. Sie bleiben 
unser Eigentum, auch wenn wir sie im Auftrag des Bestellers angefertigt haben 
und / oder der Besteller sie anteilig oder voll bezahlt. Wenn sie nach spezi-
ellen Angaben des Bestellers angefertigt sind, werden sie ausschließlich für 
Lieferungen an den Besteller verwendet, solange dieser seine Abnahme- und 
Zahlungsverpflichtungen erfüllt und die Geschäftsverbindung andauert.

(6)  Werden fünf Jahre nach der letzten Fertigung keine Teile nachbestellt, sind wir 
berechtigt, diese Werkzeuge nach einer Mitteilung an den Besteller innerhalb 
einer Frist von sechs Wochen zu verschrotten.

10. Erfüllungsort/Gerichtsstand/Anwendbares Recht/ 
 Vertragssprache

(1) Erfüllungsort für sämtliche Lieferverpflichtungen unsererseits und für die sonsti-
gen Vertragsverpflichtungen beider Parteien ist unser Geschäftssitz.

(2) Dieser Vertrag und diese Geschäftsbedingungen sowie die gesamten Rechts-
beziehungen zwischen dem Kunden und uns unterliegen dem Recht der Bun-
desrepublik Deutschland unter Ausschluss aller Verweisungen auf andere 
Rechtsordnungen und internationale Verträge. Die Geltung von UN-Kaufrecht 

ist ausgeschlossen.
(3) Bei allen sich aus diesem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist der 

Gerichtsstand bei dem für unseren Geschäftssitz örtlich zuständigen Gericht. 
Wir sind jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem Geschäftssitz zu ver-
klagen.

(4) Die Vertragssprache ist deutsch. Sollten sich die Vertragspartner daneben einer 
anderen Sprache bedienen, hat der deutsche Wortlaut den Vorrang.

11. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden 
oder sollten die Bedingungen eine Lücke enthalten, so bleiben die übrigen Bestim-
mungen hiervon unberührt. Die Parteien verpflichten sich, an Stelle der unwirksa-
men Regelungen eine solche gesetzlich zulässige Regelung zu treffen, die dem 
wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommt bzw. die 
Lücke ausfüllt.

ABA BEUL GmbH, Attendorn 
Attendorn, Januar 2024


